
Gemeinsam unter einem Dach
Artenschutz bei Bau-, Abriss- und Sanierungsmaßnahmen 

sowie bei Gehölzen!ernungen und Gehölzp"ege

Wollen Sie ein altes Gebäude abreißen, das 

Dach Ihres Hauses erneuern oder das Dachge-

schoss ausbauen? Planen Sie einen Anbau oder 

Fassadenarbeiten? Sind von Ihrer geplanten 

Baumaßnahme Gehölze betro!en?

Dann haben wir nachfolgend wich"ge 

Informa"onen für Sie.

� denn auch viele Tierarten haben sich auf die Besiede-

lung von Gebäuden spezialisiert. 

Nicht nur bei Häusern mit (Schiefer)verkleidung, älteren 

Gebäuden mit vielen Spalten, Kellern und ungedämmten 

Dachböden, sondern auch bei alten Bäumen und Fas-

sadenbegrünungen sowie der Installa#on 

von Photovoltaik� oder Solarthermie-

anlagen besteht ein hoher Anfangs-

verdacht, dass geschützte Tiere 

von den geplanten Maßnah-

men betro$en sind.

Fortp"anzungs- und Ruhe-

stä%en von geschützten 

Tiere sind beispielsweise:

- Fledermausquar#ere 

(bevorzugt in Dachböden und 

Kellern, hinter Wandverkleidungen, 

aber auch in Baumhöhlen)

- Schwalbennester und Mauerseglernistplätze

- Horste/Nester in Fassadenbegrünungen, auf Bäumen, 

auf und in Dächern, Türmen oder Schornstei-

nen (z.B. Eulen, Turmfalken)

- Nester von Hornissen

- Steinhaufen oder Schu%hal-

den für Rep#lien (z.B. Zau-

neidechse, Ringelna%er, 

Blindschleiche)

Häuser und Gebäude -

Lebensraum nicht nur für Menschen

O&mals leben Fledermaus und Co heimlich und unbe-

merkt unter uns. Für eine Zwerg"edermaus beispielswei-

se reichen kleinste Spalten von 1,5 cm bequem aus. 

Um die Tiere nicht zu gefährden ist daher folgendes zu 

beachten:

Bei allen Baumaßnahmen sowie Gehölzar-

beiten muss immer vorher sicherge-

stellt werden,  dass sich an und in 

den Gebäuden und Gehölzen 

keine geschützten Tiere oder 

ihre Fortp"anzungs-/

Ruhestä%en be'nden.  

Wenden Sie sich deswegen 

vor Beginn jeglicher Arbei-

ten an die zuständige 

Untere Naturschutzbehörde.

Diese prü& und entscheidet, ob 

eine gutachterliche Kontrolle und 

gegebenenfalls eine artenschutz-

rechtliche Genehmigung erforderlich sind.

Was muss ich beachten?
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Gesetzliche Grundlagen
Die artenschutzrechtlichen Bes#m-

mungen nach dem Bundesnatur-

schutzgesetz (BNatSchG) gelten auch dann, 

wenn keine Genehmigungsp"icht nach Bauord-

nung oder Baumschutzsatzung besteht.

§ 39 Abs. 5 BNatSchG: Gehölzp#ege  

Ganzjährig erlaubt sind schonende Form- und P"ege-

schni%e zur Besei#gung des (jährlichen) Zuwachses oder 

zur Gesundhaltung. Darüber hinaus gehende Rück-

schni$e oder Fällungen sind im Zeitraum vom 01.03. �

30.09. verboten.  Dieser Schutzzeitraum soll  dazu die-

nen, insbesondere unsere heimischen Vogelarten in ihrer 

Brutzeit zu schützen und Störungen zu vermeiden. Dar-

über hinaus sind die Vorschri&en der Marburger Baum-

schutzsatzung zu berücksich#gen.

§ 44 Abs. 1 BNatSchG: besonderer Artenschutz

Es ist es verboten, wild lebenden Tieren der besonders 

geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu töten 

oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-

men, zu beschädigen oder zu zerstören sowie Fortp"an-

zungs- oder Ruhestä%en der besonders geschützten Ar-

ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören. 

Zu den besonders geschützten Arten gehören z.B. alle 

europäischen Vogelarten, die einheimischen Fledermäu-

se, Eidechsen und Hornissen.

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass die En!ernung 

bzw. Besei#gung der Fortp"anzungs- und Ruhestä%en 

ohne die erforderliche Artenschutzrechtliche Genehmi-

gung oder Befreiung eine Ordnungswidrigkeit nach § 69 

BNatSchG darstellt. Diese kann mit einer Geldbuße ge-

ahndet werden, bei vorsätzlichem Handeln kann sogar 

der Tatbestand einer Stra&at vorliegen.

Baumschutz

Bei geplanten Baumfällungen oder 

Eingri$en in den Wurzel- und 

Kronenbereich von Bäumen im 

bebauten Innenbereich ist die 

�Satzung der Universitäts-

stadt Marburg über den 

Schutz von Bäumen 

(Baumschutzsatzung)� vom 

28.12.2003 zu beachten.  So-

fern Genehmigungen gemäß 

�Baumschutzsatzung� erforder-

lich sind, müssen diese gesondert 

beim Fachdienst Stadtgrün und Friedhö-

fe, Tel. 06421/201-1859, beantragt werden. 

Sollten Fällungen im Zeitraum 01.03. � 30.09. und somit 

in der Brutzeit geplant sein, ist darüber hinaus auch Kon-

takt mit der Unteren Naturschutzbehörde aufzunehmen, 

um die weitere Vorgehensweise unter Berücksich#gung 

des Artenschutzes abzus#mmen.

Während der gesamten Bauausführungen sind die zu 

erhaltenden Bäume und Sträucher (sowohl ihre ober- als 

auch unterirdischen Teile) zu schützen.

Folgende Vorschri&en müssen eingehalten werden:

- DIN-Norm 18920: Schutz von Bäumen, P"anzenbestän-

den und Vegeta#ons"ächen bei Baumaßnahmen

- R SBB: Richtlinie zum Schutz von Bäumen und Vegeta-

#onsbeständen bei Baumaßnahmen (R SBB Ausgabe 

2023) der Forschungsgesellscha& für Straßen und Ver-

kehrswesen e.V. (ersetzt die RAS LP 4) 

- ZTV-Baump#ege (Zusätzliche Technische Vertragsbe-

dingungen und Richtlinien für die Baump"ege und 

Baumsanierung)

Gegebenenfalls sind entsprechende Schutzmaßnahmen 

im LVZ und Bauantrag als eigene Posi#onen auszuweisen.An wen kann ich mich wenden?

Bi%e wenden Sie sich � unabhängig von einer gegebenen-

falls erforderlichen Bau- oder Fällgenehmigung � vor Be-

ginn der Arbeiten an die Untere Naturschutzbehörde.

Erfahrungsgemäß lassen sich o& ein-

fache Lösungen 'nden, welche 

eine Durchführung der Maß-

nahmen unter Beachtung 

des Artenschutzes er-

möglichen.

Wir stehen für Fragen 

gerne zur Verfügung*

Untere Naturschutzbehörde der Universitätsstadt Marburg

Fachdienst Umwelt, Klima� und Naturschutz, Fairer Handel

Tel.: 06421/201-6982 oder -6968

Mail: naturschutz@marburg-stadt.de
fache Lösu
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Weitere Informa#onen:

www.artenschutz-am-haus.de

www.bauen-#ere.ch

www.marburg.de


